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§ 1 Einführung

A. Einleitung

Großveranstaltungen sind fester Bestandteil der hiesigen kulturellen Land-
schaft. Jedes Jahr ziehen sie viele Millionen Menschen in ihren Bann: Bei 
einem wichtigen sportlichen Wettkampf hautnah dabei zu sein und mit der 
Lieblingsmannschaft mitzufiebern, im Rahmen von Konzerten und Festivals 
Musik zu genießen und die Künstler1 zu bejubeln oder sonstige kulturelle 
Darbietungen in Gemeinschaft mit einer Vielzahl anderer Personen zu erle-
ben, stellen aus dem Alltag herausgehobene Ereignisse dar, die einen starken 
Reiz auf zahlreiche Menschen ausüben. Allein für die Partien der 1. und 
2.  Herrenfußballbundesliga machen sich jährlich über 18 Millionen Zu-
schauer auf den Weg in die Stadien.2 Neben diesen positiven sozialen Aspek-
ten können Großveranstaltungen auch zur Belebung des regionalen Wirt-
schaftsraums beitragen. In ökonomischer Hinsicht wünschenswerte Auswir-
kungen lassen sich insbesondere in Steuereinnahmen, Vermarktungsmöglich-
keiten durch Sponsoren, im Konsumverhalten der Besucher sowie in der 
Schaffung von Werbewerten und Infrastrukturen ausmachen.3

Doch beschränken sich die Begleiterscheinungen von Großveranstaltungen 
nicht immer auf die Bereicherung kultureller Vielfalt, die Möglichkeit zur 
Zerstreuung, das Erleben von Gemeinschaft und wirtschaftliche Impulse. 
Auch Unannehmlichkeiten, wie veranstaltungsbedingte Immissionen, Ge-
walttätigkeiten unter den Besuchern, Sachbeschädigungen auf An- und Ab-
reisewegen, Verkehrsbeeinträchtigungen durch Besucherströme oder die Ge-

1  Die Verwendung der männlichen Form soll keine Benachteiligung anderer Ge-
schlechter implizieren, sondern der sprachlichen Vereinfachung dienen und als ge-
schlechtsneutral zu verstehen sein.

2  2013 / 14: 18,4 Millionen (ZIS, Jahresbericht Fußball Saison 2013 / 14, S. 5); 
2014 / 15: 18,5 Millionen (ZIS, Jahresbericht Fußball Saison 2014 / 15, S. 9); 2015 / 16: 
18,8 Millionen (ZIS, Jahresbericht Fußball Saison 2015 / 16, S. 9).

3  Vgl. zum Einfluss des Fußballsports auf die (Regional-)Wirtschaft BMWi 
(Hrsg.), Wirtschaftsfaktor Fußball, S. 5 ff.; Vöpel / Steinhardt, Wirtschaftsfaktor Fuß-
ball, S. 40 ff.; Preuß / Könecke / Schütte, Ökonomische Auswirkungen des 1. FC Kai-
serslautern, S. 8 ff.; S. L. Schmidt / Bünning, in: Höfling / Horst / Nolte (Hrsg.), Fußball, 
S. 9 (10 ff.), die neben wirtschaftlichen auch noch auf soziale Abstrahleffekte des 
Fußballsports hinweisen. Siehe ferner Hamm, RuR 56 (1998), S. 43; ders., Tourismus 
Journal 1999, 303.
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fahr, Ziel eines terroristischen Anschlags zu werden, können mit Großveran-
staltungen verbunden sein.

In den Medien wird insoweit ein teils düsteres Bild über die Zustände 
mancher Veranstaltungen, insbesondere des Fußballs, gezeichnet. So ist etwa 
die Rede davon, der Fußball beherberge eine „Gewaltkultur“4 und habe ein 
„Anstands-Problem“5. Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG), sah sich im Jahr 2009 gar bemüßigt, Fußball-
fans den Hinweis zu geben, dass ein Stadionbesuch lebensgefährlich sei.6

Unabhängig davon, ob die mitunter skizzierte öffentliche Wahrnehmung 
mit der tatsächlichen Lage übereinstimmt,7 stellen sich angesichts der be-
schriebenen Schattenseiten von Großveranstaltungen zwei Folgefragen, die 
in der jüngeren Vergangenheit verstärkt in den Mittelpunkt geraten sind. Sie 
betreffen einerseits die Primär-, andererseits die Sekundärebene der polizei- 
und ordnungsrechtlichen Verantwortlichkeit des Veranstalters.

Wenngleich letztere kein Gegenstand vorliegender Arbeit sein wird, ist zu 
konstatieren, dass es im Rahmen von Großveranstaltungen zu einem perso-
nal- und kostenintensiven Polizeieinsatz kommen kann.8 Angesichts dessen 

4  https: /  / www.welt.de / debatte / kommentare / article137439609 / Profi-Fussball-soll-
fuer-seine-Gewaltkultur-bezahlen.html. Alle Internetquellen dieser Arbeit wurden – so-
fern nicht anders angegeben – zuletzt am 28.2.2018 abgerufen.

5  http: /  / www.focus.de / sport / fussball / bundesliga1 / hassbotschaften-und-spu-
ckende-fans-die-bundesliga-hat-ein-anstands-problem_id_6672003.html.

6  http: /  / www.kicker.de / news / fussball / bundesliga / startseite / 516506 / artikel_Sta-
dionverbote-auf-Verdacht-zulaessig.html. Allen Ausschreitungen zum Trotz ist indes 
bis heute kein Todesfall innerhalb eines deutschen Fußballstadions bekannt, der auf 
gewalttätige Ausschreitungen zurückzuführen ist. Anders sieht dies für das Umfeld 
von Fußballspielen aus. Zu nennen sind hier drei Fälle aus den Jahren 1982, 1990 
und 2016, bei denen ein Hooliganangriff auf dem Weg zum Stadion (https: /  /  
www.11freunde.de / artikel / die-tragische-geschichte-von-adrian-maleika), Schüsse der 
Polizei (http: /  / www.zeit.de / sport / 2015-11 / mike-polley-bfc-hooligans) sowie ein 
Sturz aus dem Zug jeweils ein Todesopfer forderten (http: /  / www.spiegel.de / sport /  
fussball / magdeburg-fan-hannes-stirbt-nach-sturz-aus-zug-a-1116291.html).

7  Dies stellen etwa Böhm / Mayer, DÖV 2017, 325 (326) in Frage; für die Fußball-
Europameisterschaft 1988 in Deutschland bereits Rathgeb, in: WFV (Hrsg.), Sicher-
heit im Stadion, S. 7 (7, 20).

8  Einen Überblick über die Kosten von Polizeieinsätzen im Rahmen verschiedener 
Veranstaltungen in Bremen liefert für das Jahr 2013 LT-Drs. (Bremen) 18 / 1501, 
S. 5 f.: Die Begleitung des Bremer Marathons führte zu Personalkosten von 68.000 
Euro, die Absicherung einer Kampfsportveranstaltung zu 95.000 Euro. Letztgenannte 
Summe fiel in den Fußballbundesligasaisons 2012 / 13 und 2013 / 14 auch in etwa 
durchschnittlich pro Spiel in Bremen an: Die Personalkosten beliefen sich für 34 Par-
tien in den beiden Spielzeiten auf ca. 3,4 Millionen Euro. Bundesweit summieren sich 
die geleisteten Stundenzahlen von Bundes- und Landespolizisten im Rahmen sämt
licher in den Austragungsorten der ersten drei Fußballbundesligen stattfindenden 
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wird sowohl aus rechtlichen als auch rechtspolitischen Gründen die Frage-
stellung virulent, ob und inwieweit der Veranstalter an anfallenden Einsatz-
kosten beteiligt werden kann. Nachdem es bereits in den 1980er Jahren in 
Baden-Württemberg eine explizite gesetzliche Regelung gegeben hat, die 
eine Kostenabwälzung auf den Veranstalter vorsah,9 hat nunmehr 2014 der 
Bremer Landesgesetzgeber mit § 4 Abs. 4 S. 1 BremGebBeitrG10 einen Vor-
stoß gewagt und die juristische Diskussion um die Kostentragungspflicht von 
Veranstaltern erneut befeuert.11

Die zweite – und für die vorliegende Untersuchung maßgebliche – Frage 
tangiert die der Kostentragungspflicht vorgelagerte Primärebene der Gefah-
renabwehr: Inwieweit trifft den Veranstalter die Pflicht, im Veranstaltungs-
kontext für Sicherheit zu sorgen und die skizzierten, negativen Begleitum-

Fußballspielen auf über 2 Millionen Arbeitsstunden (2014 / 15: 2.234.671 h, 2015 / 16: 
2.089.601 h), vgl. ZIS, Jahresbericht Fußball 2015 / 16, S. 27. Konkret zur Anzahl der 
in Bayern im Zeitraum von 2005–2014 anlässlich von Fußballspielen eingesetzten 
Polizeikräfte und von diesen abgeleisteten Einsatzstunden (ohne Darstellung entstan-
dener Kosten) LT-Drs. (Bay.) 17 / 3068, S. 2 f. Kostspielig war auch die polizeiliche 
Begleitung des dreitätigen „Daytona Europe Festivals“ im baden-württembergischen 
Lahr im Jahr 1997, die zu Personalkosten von über 2 Millionen DM geführt hat (vgl. 
LT-Drs. (BW) 12 / 1731, S. 1 f.).

9  Vgl. § 81 Abs. 2 S. 1 PolG BW a. F. (Gesetz vom 16.1.1961, GBl. S. 61; aufge-
hoben durch Gesetz vom 2.10.1991, GBl. S. 625): „Für die Kosten polizeilicher Maß-
nahmen bei privaten Veranstaltungen kann von dem Veranstalter Ersatz verlangt 
werden, soweit sie dadurch entstehen, daß weitere als die im üblichen örtlichen 
Dienst eingesetzten Polizeibeamten herangezogen werden müssen.“ Die Norm wurde 
vom Landesgesetzgeber 1991 unter Hinweis darauf aufgehoben, dass es in allen an-
deren Bundesländern an vergleichbaren Vorschriften fehlte (vgl. dazu LT-Drs. (BW) 
13 / 3808, S. 2).  – Näher zu § 81 Abs. 2 S. 1 PolG BW a. F. Wahlen, Polizeikosten
erstattung kommerzieller Großveranstalter, S. 28 ff.

10  In der Fassung des Änderungsgesetzes v. 4.11.2014 (GBl. S. 457).
11  Näher zu § 4 Abs. 4 S. 1 BremGebBeitrG Böhm, NJW 2015, 3000; Her-

mann / Buljevic, NordÖR 2015, 198 (200 ff.); S. Heise, NVwZ 2015, 262; Schiffbauer, 
NVwZ 2014, 1282; N. Klein, DVBl. 2015, 275. Das VG Bremen hat mit Urteil vom 
17.5.2017 einen gegen die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) gerichteten Gebüh-
renbescheid in Höhe von 425.718,11 Euro für den Einsatz zusätzlicher Polizeikräfte 
bei der Partie SV Werder Bremen gegen den Hamburger SV im Jahr 2015 aufgeho-
ben (Urt. v. 17.5.2017 – 2 K 1191 / 16 –, juris, insb. Rn. 23 ff.): Die Gebührenfestset-
zung sei rechtswidrig, da die Berechnungsmethode zu unbestimmt sei. Ob § 4 Abs. 4 
BremGebBeitrG verfassungsrechtlichen Anforderungen genüge, wurde ausdrücklich 
offen gelassen. Gleiches gilt hinsichtlich der Frage, ob das Auswahlermessen mit 
Blick auf die Wahl des Gebührenschuldners rechtmäßig ausgeübt wurde. Zu diesen 
Fragen hat sich das OVG Bremen als Berufungsinstanz mit Urteil vom 5.2.2018 ge-
äußert und die Berechnungsmethode als hinreichend bestimmt eingestuft. Die Vor-
schrift sei insgesamt verfassungsgemäß. Zudem sei die Auswahl des konkreten Ge-
bührenschuldners ermessensfehlerfrei erfolgt. Siehe zu alledem: OVG Bremen, Urt. 
v. 5.2.2018 – 2 LC 139 / 17 –, juris, Rn. 34 ff., 51 ff. (insb. Rn. 62 ff.), 89 ff.


